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–	 	des	Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrags	 (RFinStV)	
in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	 27.	 Juli	
2001	(GVBl.	2001	S.	566,	567,	BayRS	2251-15-S),	
der	 zuletzt	 durch	 den	Sechzehnten	Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag	(GVBl.	2015	S.	26,	249)	geändert	
worden	ist,

zugestimmt.	Der	Staatsvertrag	wird	nachstehend	bekannt	
gemacht.

München, den 19. April 2017

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst S e e h o f e r

2251-6-S , 2251-9-1-S , 2251-15-S

Bekanntmachung  
des Zwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrags

vom 19. April 2017

Der	 Landtag	 des	 Freistaates	 Bayern	 hat	 mit	 Be-
schluss	 vom	 29.	März	 2017	 (Drs.	 17/15018,	 17/16066,	
17/16207)	 dem	 am	 8.	 und	 16.	 Dezember	 2016	 unter-
zeichneten	 Zwanzigsten	 Rundfunkänderungsstaatsver-
trag zur Änderung 

–	 	des	Rundfunkstaatsvertrags	 (RStV)	 in	 der	Fassung	
der	Bekanntmachung	vom	27.	Juli	2001	(GVBl.	2001	
S.	 502,	 503,	 BayRS	 2251-6-S),	 der	 zuletzt	 durch	
Art.	 1	des	Neunzehnten	Rundfunkänderungsstaats-
vertrags	(GVBl.	2016	S.	52)	geändert	worden	ist,

–	 	des	 Deutschlandradio-Staatsvertrags	 (DLR-StV)	 in	
der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	27.	Juli	2001	
(GVBl.	 2001	 S.	 529,	 530,	 BayRS	 2251-9-1-S),	 der	
zuletzt	 durch	Art.	 3	 des	Neunzehnten	Rundfunkän-
derungsstaatsvertrags	(GVBl.	2016	S.	52)	geändert	
worden	ist,

Zwanzigster Staatsvertrag 
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 
(Zwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Das	Land	Baden-Württemberg,

der	Freistaat	Bayern,

das	Land	Berlin,

das	Land	Brandenburg,

die	Freie	Hansestadt	Bremen,

die	Freie	und	Hansestadt	Hamburg,

das	Land	Hessen,

das	Land	Mecklenburg-Vorpommern,

das	Land	Niedersachsen,

das	Land	Nordrhein-Westfalen,

das	Land	Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der	Freistaat	Sachsen,

das	Land	Sachsen-Anhalt,

das	Land	Schleswig-Holstein	und

der	Freistaat	Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1

Änderung des Rundfunkstaatsvertrages

§	 11c	 Abs.	 3	 des	 Rundfunkstaatsvertrages	 vom	 
31.	August	1991,	zuletzt	geändert	durch	den	Neunzehn-
ten	Rundfunkänderungsstaatsvertrag	 vom	3.	 bis	 7.	De-
zember	2015,	wird	wie	folgt	geändert:
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1.	 In	Nummer	2	wird	das	Wort	„Deutschlandradio“	durch	
das	Wort	„Deutschlandfunk“	ersetzt.

2.	 In	 Nummer	 3	 werden	 die	Wörter	 „DRadio	Wissen“	
durch	die	Wörter	„Deutschlandfunk	Nova“	ersetzt.

Artikel 2

Änderung des Deutschlandradio-Staatsvertrages

Der	 Deutschlandradio-Staatsvertrag	 vom	 17.	 Juni	
1993,	zuletzt	geändert	durch	den	Neunzehnten	Rundfunk-
änderungsstaatsvertrag	 vom	 3.	 bis	 7.	 Dezember	 2015,	
wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Das	Inhaltsverzeichnis	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Beim	Ersten	Abschnitt	wird	das	Wort	„Programm“	
durch	das	Wort	„Angebote“	ersetzt.

b)	 In	§	2	wird	das	Wort	„Programm“	durch	das	Wort	
„Angebote“	ersetzt.

c)	 In	§	4	wird	das	Wort	„Programmerstellung“	durch	
die	 Wörter	 „Erstellung	 von	 Audioproduktionen“	
ersetzt.

d)	 Beim	Zweiten	Abschnitt	wird	das	Wort	„Sendun-
gen“	durch	das	Wort	„Angebote“	ersetzt.

e)	 In	 §	 6	 wird	 das	 Wort	 „Sendungen“	 durch	 das	
Wort	„Angebote“	ersetzt.

f)	 In	 §	 8	 wird	 das	 Wort	 „Sendungen“	 durch	 das	
Wort	„Angebote“	ersetzt.

g)	 Es	wird	folgender	neuer	§	19a	eingefügt:

„§19a	Allgemeine	Bestimmungen“.

h)	 In	§	35	werden	die	Wörter	„In-Kraft-treten“	durch	
das	Wort	„Übergangsbestimmungen“	ersetzt.

2.	 In	 der	 Überschrift	 des	 Ersten	 Abschnitts	 wird	 das	
Wort	„Programm“	durch	das	Wort	„Angebote“	ersetzt.

3.	 In	§	1	Abs.	3	Satz	3	werden	die	Wörter	„programm-	
und	produktionsgerecht“	durch	die	Wörter	„angebots-	
und	produktionsgerecht“	ersetzt.

4.	 §	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die	Überschrift	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„§	2	 
 

Angebote“.

b)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Nummer	 2	wird	 das	Wort	 „Deutschland-
radio“	durch	das	Wort	„Deutschlandfunk“	er-
setzt.

bb)	 In	 Nummer	 3	 werden	 die	 Wörter	 „DRadio	
Wissen“	durch	die	Wörter	„Deutschlandfunk	
Nova“	und	die	Wörter	„dem	Deutschlandra-
dio“	durch	die	Wörter	„der	Körperschaft“	er-
setzt.

cc)	 Es	werden	folgende	neue	Sätze	2	und	3	an-
gefügt:

„Das	Programm	nach	Satz	1	Nr.	1	kann	bei	
digitaler	Übertragung	für	Liveübertragungen	
aus	 dem	 Europäischen	 Parlament,	 dem	
Deutschen	Bundestag	oder	den	Landtagen,	
sowie	von	Diskussionsrunden,	Reden,	Fest-
akten	und	Preisverleihungen	und	ähnlichen,	
für	den	Hörfunk	geeigneten	Sendungen	der	
Mitglieder	der	Körperschaft	zeitweise	in	an-
gemessenem Umfang auseinandergescha  
ltet	werden.	Die	Körperschaft	bietet	Teleme-
dien	nach	Maßgabe	dieses	Staatsvertrages	
und	des	Rundfunkstaatsvertrages	an.“

c)	 In	Absatz	 2	 wird	 das	Wort	 „Programme“	 durch	
das	Wort	„Angebote“	ersetzt.

5.	 In	§	3	Abs.	1	Satz	2	wird	das	Wort	„beide“	durch	das	
Wort	„ihre“	ersetzt.

6.	 §	4	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	 der	Überschrift	wird	 das	Wort	 „Programmer-
stellung“	durch	die	Wörter	„Erstellung	von	Audio-
produktionen“	ersetzt.

b)	 In	Satz	1	und	Satz	3	wird	jeweils	das	Wort	„Hör-
funkproduktionen“	durch	das	Wort	„Audioproduk-
tionen“	ersetzt.

7.	 §	5	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 Satz	 1	 wird	 das	 Wort	 „programmlich“	
durch	die	Wörter	„zur	Erfüllung	des	Auftrags“	
ersetzt.

bb)	 Es	wird	folgender	neuer	Satz	4	eingefügt:

„Die	 Zusammenarbeit	 erstreckt	 sich	 auch	
auf den administrativen und technischen Be-
reich.“

cc)	 Die	bisherigen	Sätze	4	und	5	werden	zu	den	
neuen	Sätzen	5	und	6.
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b)	 In	Absatz	3	werden	die	Wörter	„Programme	und“	
und	die	Wörter	„Programmen	und“	gestrichen.

8.	 In	 der	 Überschrift	 des	 Zweiten	Abschnitts	 wird	 das	
Wort	 „Sendungen“	 durch	 das	 Wort	 „Angebote“	 er-
setzt.

9.	 §	6	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	 der	 Überschrift	 wird	 das	 Wort	 „Sendungen“	
durch	das	Wort	„Angebote“	ersetzt.

b)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	wird	das	Wort	„Sendungen“	durch	
das	Wort	„Angeboten“	ersetzt.

bb)	 In	Satz	2	wird	das	Wort	„Sendungen“	durch	
das	Wort	„Angebote“	ersetzt.

c)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„(2)	 Die	 Körperschaft	 hat	 in	 ihren	Angebo-
ten	die	Würde	des	Menschen	zu	achten	und	zu	
schützen.	 Sie	 soll	 dazu	 beitragen,	 die	Achtung	
vor	Leben,	Freiheit	und	körperlicher	Unversehrt-
heit,	vor	Glauben	und	Meinung	anderer	zu	stär-
ken.	 Die	 sittlichen	 und	 religiösen	 Überzeugun-
gen	der	Bevölkerung	sind	zu	achten.“

d)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„(3)	Das	Geschehen	 in	den	einzelnen	Län-
dern und die kulturelle Vielfalt Deutschlands sind 
angemessen	in	den	Angeboten	der	Körperschaft	
darzustellen.	Die	Angebote	sollen	dabei	auch	die	
Zusammengehörigkeit	im	vereinten	Deutschland	
fördern	sowie	der	gesamtgesellschaftlichen	Inte-
gration	in	Frieden	und	Freiheit	und	der	Verständi-
gung	unter	den	Völkern	dienen	und	auf	ein	diskri-
minierungsfreies	Miteinander	hinwirken.“

10.	 §	7	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„§	7	

Berichterstattung

Die Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertra-
ges zu Berichterstattung, Informationssendungen 
und	Meinungsumfragen	finden	Anwendung.“

11.	 §	8	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	 der	 Überschrift	 wird	 das	 Wort	 „Sendungen“	
durch	das	Wort	„Angebote“	ersetzt.

b)	 Die	Wörter	„das	Deutschlandradio“	werden	durch	

die	Wörter	„die	Körperschaft“	ersetzt.

12.	 §	9	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	werden	die	Wörter	 „durch	Hörfunk“	
gestrichen	und	die	Wörter	„von	der	Körperschaft	
in	einer	Sendung“	durch	die	Wörter	„im	Angebot	
der	Körperschaft“	ersetzt.

b)	 In	Absatz	2	Nummer	2	werden	die	Wörter	 „der	
Sendung“	 durch	 die	Wörter	 „des	Angebots“	 er-
setzt.

c)	 Absatz	3	Satz	4	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„Die	Gegendarstellung	muss	das	beanstandete	
Angebot	und	die	Tatsachenbehauptung	bezeich-
nen.“

d)	 Absatz	4	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Satz	1	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„Die	 Gegendarstellung	 muss	 unverzüglich	
innerhalb	des	gleichen	Angebotes	verbreitet	
werden,	in	welchem	die	beanstandete	Tatsa-
chenbehauptung	erfolgt	ist.“

bb)	 Es	wird	folgender	neuer	Satz	3	angefügt:

„Im	Hörfunk	muss	die	Gegendarstellung	 in-
nerhalb	 des	 gleichen	 Programms	 und	 der	
gleichen	 Programmsparte	 wie	 die	 bean-
standete	 Tatsachenbehauptung	 sowie	 zur	
gleichen	 Tageszeit	 oder,	 wenn	 dies	 nicht	
möglich	 ist,	 zu	 einer	 Sendezeit	 verbreitet	
werden,	die	der	Zeit	der	beanstandeten	Sen-
dung	gleichwertig	ist.“

13.	 In	§	10	werden	nach	dem	Wort	„Sendezeit“	die	Wör-
ter	„in	den	Hörfunkprogrammen“	eingefügt.

14.	 §	11	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	 1	Satz	 1	 und	2	werden	 jeweils	 nach	
dem	Wort	 „Sendezeit“	 die	Wörter	 „in	 den	 Hör-
funkprogrammen“	eingefügt.

b)	 In	Absatz	3	Satz	1	werden	nach	dem	Wort	„Sen-
dezeiten“	 die	 Wörter	 „in	 den	 Hörfunkprogram-
men“	eingefügt.

15.	 §	12	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	Satz	1	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„Wer	 die	 Sendung	 eines	 Beitrages	 veranlasst	
oder	zugelassen	hat	oder	Angebote	 in	Teleme-
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dien	zur	Nutzung	bereitstellt,	trägt	für	den	jewei-
ligen	 Inhalt	 und	 die	 jeweilige	 Gestaltung	 nach	
Maßgabe	 der	 Vorschriften	 des	Grundgesetzes,	
der	 allgemeinen	 Gesetze	 und	 der	 besonderen	
Vorschriften dieses Staatsvertrages die Verant-
wortung.“

b)	 In	Absatz	3	werden	nach	dem	Wort	 „Beitrages“	
die	Wörter	„oder	Angebotsteiles“	eingefügt.

16.	 In	§	13	wird	das	Wort	„Sendungen“	durch	das	Wort	
„Angebote“	ersetzt.

17.	 §	14	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„(2)	 Soweit	 die	 Körperschaft	 Telemedien	
anbietet	oder	Radiotext	veranstaltet,	stellt	sie	in	
geeigneter	Weise	sicher,	dass	berechtigten	Inte-
ressen	Dritter	auf	Beweissicherung	angemessen	
Rechnung	getragen	wird.“

b)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„(3)	Wer	glaubhaft	macht,	in	seinen	Rechten	
betroffen	zu	sein,	kann	von	der	Körperschaft	Ein-
sicht	in	die	Aufzeichnungen	nach	den	Absätzen	1	
und 2 verlangen und hiervon auf eigene Kosten 
von	der	Körperschaft	Mehrfertigungen	herstellen	
lassen.	 Die	 Glaubhaftmachung	 in	 Textform	 ist	
ausreichend.“

18.	 §	15	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	werden	die	Wörter	„zum	Programm“	
durch	die	Wörter	„zu	den	Angeboten“	ersetzt.

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Es	wird	folgender	neuer	Satz	2	eingefügt:

„Wird	die	Programmbeschwerde	in	Textform	
eingelegt, so genügt auch für deren Be-
scheidung	Textform.“

bb)	 Der	bisherige	Satz	2	wird	zum	neuen	Satz	3.

19.	 In	§	17	Abs.	3	Satz	2	Nummer	1	wird	das	Wort	„Rund-
funksendungen“	durch	das	Wort	„Angeboten“	ersetzt.

20.	 Es	wird	folgender	neuer	§	19a	eingefügt:

„§	19a	

Allgemeine Bestimmungen

(1)	Die	Mitglieder	des	Hörfunkrates	und	des	Ver-
waltungsrates	sind	Sachwalter	der	Interessen	der	All-
gemeinheit.	Sie	sind	an	Weisungen	nicht	gebunden.	

Sie	dürfen	keine	wirtschaftlichen	oder	sonstigen	Inte-
ressen	haben,	die	geeignet	sind,	die	Erfüllung	 ihrer	
Aufgaben	als	Mitglieder	des	Hörfunkrates	oder	des	
Verwaltungsrates	zu	gefährden	(Interessenkollision).

(2)	 Eine	 gleichzeitige	 Mitgliedschaft	 im	 Hör-
funkrat	 und	 im	 Verwaltungsrat	 ist	 ausgeschlossen.	
Ein	Mitglied	kann	dem	Hörfunkrat	und	dem	Verwal-
tungsrat	 zusammen	 insgesamt	 in	 höchstens	 drei	
Amtsperioden	angehören.

(3)	Dem	Hörfunkrat	und	dem	Verwaltungsrat	dür-
fen	nicht	angehören

1.	 Mitglieder	 des	 Europäischen	 Parlamentes,	 des	
Deutschen	Bundestages	oder	eines	Landespar-
lamentes,

2.	 Mitglieder	 der	 Europäischen	 Kommission,	 der	
Bundesregierung oder der Regierung eines 
deutschen	Landes,

3.	 hauptamtliche	kommunale	Wahlbeamte,

4.	 Beamte,	die	jederzeit	in	den	einstweiligen	Ruhe-
stand	versetzt	werden	können,

5.	 Vertreter	der	kommunalen	Spitzenverbände	auf	
Leitungsebene,

6. Mitglieder im Vorstand einer Partei nach § 2  
Abs.	1	Satz	1	des	Parteiengesetzes	auf	Bundes-	
oder	 Landesebene;	 die	 alleinige	 Mitgliedschaft	
in	 einem	Parteischiedsgericht	 gemäß	§	 14	des	
Parteiengesetzes steht einer Mitgliedschaft im 
Hörfunkrat	und	Verwaltungsrat	nicht	entgegen.

Ausgenommen von Satz 1 sind die Mitglieder des 
Hörfunkrates	 nach	§	 21	Abs.	 1	Satz	 1	Nr.	 1	 und	2	
sowie	die	Mitglieder	des	Verwaltungsrates	nach	§	24	
Abs.	1	Nr.	1	und	2.

(4)	Dem	Hörfunkrat	und	dem	Verwaltungsrat	dür-
fen	ferner	nicht	angehören

1.	 Angestellte	 oder	 arbeitnehmerähnliche	 Perso-
nen	der	Körperschaft	oder	ihrer	Mitglieder,

2.	 Personen,	die	in	einem	Arbeits-	oder	Dienstver-
hältnis	zu	einem	Unternehmen	stehen,	an	dem	
die	Körperschaft	beteiligt	 ist,	oder	zu	einem	mit	
einem	 solchen	Unternehmen	 verbundenen	Un-
ternehmen	(§	15	des	Aktiengesetzes),

3. Personen,	 die	 den	Aufsichtsorganen	 oder	Gre-
mien	eines	anderen	öffentlich-rechtlichen	Rund-
funkveranstalters	 angehören	 oder	 in	 einem	
Arbeits-	oder	Dienstverhältnis	oder	in	einem	ar-
beitnehmerähnlichen	Verhältnis	zu	diesem	oder	
zu	einem	mit	diesem	verbundenen	Unternehmen	
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(§	15	des	Aktiengesetzes)	stehen,

4. Personen, die privaten Rundfunk veranstalten 
oder	den	Aufsichtsorganen	oder	Gremien	eines	
privaten Rundfunkveranstalters oder einem mit 
diesem	 verbundenen	 Unternehmen	 (§	 15	 des	
Aktiengesetzes)	 angehören	 oder	 in	 einem	 Ar-
beits-	oder	Dienstverhältnis	zu	diesen	stehen,

5. Personen,	die	den	Aufsichtsorganen	oder	Gremi-
en	 einer	 Landesmedienanstalt	 angehören	 oder	
Organen,	 derer	 sich	 eine	 Landesmedienanstalt	
zur	 Erfüllung	 ihrer	 Aufgaben	 bedient,	 oder	 die	
zu	 diesen	 Organen	 oder	 einer	 Landesmedien-
anstalt	 in	 einem	Arbeits-	 oder	 Dienstverhältnis	
stehen.

Ausgenommen von Satz 1 sind die Mitglieder des 
Verwaltungsrates	nach	§	24	Abs.	1	Nr.	3	und	4.

(5)	 Der	 in	 Absatz	 3	 Satz	 1	 genannte	 Perso-
nenkreis kann frühestens 18 Monate  nach dem 
Ausscheiden	 aus	 der	 dort	 genannten	 Funktion	 als	
Mitglied	 in	den	Hörfunkrat	 oder	den	Verwaltungsrat	
entsandt	oder	gewählt	werden.	Für	den	in	Absatz	3	
Satz	1	genannten	Personenkreis	gilt	Absatz	3	Satz	2	
entsprechend.

(6)	Die	Mitglieder	des	Hörfunkrates	und	des	Ver-
waltungsrates	 haben	Anspruch	 auf	 eine	Aufwands-
entschädigung,	 Sitzungsgelder	 und	 Ersatz	 von	
Reisekosten	 mit	 Ausnahme	 des	 Tagegeldes.	 Das	
Nähere	 regelt	 die	Satzung.	Aufwandsentschädigun-
gen	und	Sitzungsgelder	sind	der	Höhe	nach	zu	ver-
öffentlichen.“

21.	 In	§	20	Abs.	1	Satz	1	werden	das	Wort	„Sendungen“	
durch	das	Wort	 „Angebote“	und	die	Wörter	 „in	Pro-
grammfragen“	durch	die	Wörter	 „in	Fragen	zur	Ge-
staltung	der	Angebote“	ersetzt.

22.	 §	21	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„§	21

Zusammensetzung	des	Hörfunkrates

(1)	 Der	 Hörfunkrat	 besteht	 aus	 fünfundvierzig	
Mitgliedern,	nämlich

1.	 je	 einem	 Vertreter	 von	 dreizehn	 der	 vertrag-
schließenden	Länder,	für	die	kein	Entsendungs-
recht	gemäß	§	24	Abs.	1	Nr.	1	 für	den	Verwal-
tungsrat	besteht,

2.	 zwei	Vertretern	des	Bundes,

3.	 einem	 Vertreter	 der	 Evangelischen	 Kirche	 in	
Deutschland,

4. einem Vertreter der Katholischen Kirche in 

Deutschland,

5.	 einem	 Vertreter	 des	 Zentralrats	 der	 Juden	 in	
Deutschland,

6.	 einem	Vertreter	des	Deutschen	Gewerkschafts-
bundes,

7. einem Vertreter der Bundesvereinigung Deut-
scher	Arbeitgeberverbände,

8. einem	Vertreter	des	Bundeszuwanderungs-	und	
Integrationsrates,

9. einem	Vertreter	von	eco	–	Verband	der	Internet-
wirtschaft	e.V.,

10. einem	Vertreter	des	Lesben-	und	Schwulenver-
bandes	e.V.,

11. einem Vertreter der Hochschulrektorenkonfe-
renz,

12. einem	 Vertreter	 der	 Kulturpolitischen	 Gesell-
schaft e.V.,

13. einem	 Vertreter	 des	 Deutschen	 Museumsbun-
des e.V.,

14. einem	 Vertreter	 des	 Deutschen	 Jugendher-
bergswerks	e.V.,

15. einem	Vertreter	des	Weissen	Rings	e.V.,

16. einem	Vertreter	des	Deutschen	Hotel-	und	Gast-
stättenverbandes	e.V.,

17. einem	Vertreter	der	Arbeitsgemeinschaft	der	Ba-
disch-Württembergischen	Bauernverbände,

18. einem	 Vertreter	 des	 Bundes	 der	 Vertriebenen,	
Landesverband	Bayern	e.V.,

19. einem	 Vertreter	 des	 Landessportbundes	 Berlin	
e.V.,

20. einem	 Vertreter	 der	 Handwerkskammern	 von	
Brandenburg,

21. einem	 Vertreter	 des	 Sozialverbandes	 Deutsch-
land	e.V.,	Landesverband	Bremen,

22. einem Vertreter der ver.di – Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft	e.V.,	Landesbezirk	Hamburg,

23. einem	 Vertreter	 des	 Deutschen	 Mieterbundes,	
Landesverband	Hessen	e.V.,

24. einem	 Vertreter	 eines	 Landesverbandes	 der	
Freien	 Berufe,	 Landesverband	 Mecklenburg-
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Vorpommern e.V.,

25. einem	 Vertreter	 des	 Landesmusikrates	 Nieder-
sachsen e.V.,

26.	 einem	Vertreter	 des	 Landesjugendringes	Nord-
rhein-Westfalen,

27.	 für	jeweils	eine	Amtsperiode	einem	Vertreter	von	
ver.di	 –	 Vereinte	 Dienstleistungsgewerkschaft	
e.V.	–	Landesbezirk	Rheinland-Pfalz	–	aus	dem	
Fachbereich	 Medien	 oder	 einem	 Vertreter	 des	
Deutschen	 Journalistenverbandes/	 Landesver-
band	Rheinland-Pfalz,

28.	 einem	 Vertreter	 der	 Verbraucherzentrale	 des	
Saarlandes e.V.,

29. einem Vertreter des VOS – Vereinigung der Op-
fer	 des	 Stalinismus,	 Landesverband	 Sachsen	
e.V.,

30. einem Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes – 
Landesverband	Sachsen-Anhalt	e.V.,

31.	 einem	 Vertreter	 des	 Landesnaturschutzverban-
des	Schleswig-Holstein,

32. einem Vertreter der Industrie- und Handelskam-
mern	von	Thüringen.

Das	 Entsendungsrecht	 eines	 Landes	 nach	 Satz	 1	
Nr.	1	erlischt	mit	der	Zuweisung	eines	Entsendungs-
rechts	 desselben	 Landes	 für	 den	 Verwaltungsrat	
nach	§	24	Abs.	1	Nr.	1	und	Abs.	2;	maßgeblich	ist	der	
Zeitpunkt	 des	 Wirksamwerdens	 des	 Entsendungs-
rechts	nach	§	24	Abs.	2	Satz	2.

(2)	 Jeweils	 ein	 Mitglied	 des	 Personalrates	 am	
Sitz	 in	 Köln	 und	 in	 Berlin	 nimmt	 an	 den	Sitzungen	
des	Hörfunkrates	teil.	Die	Entscheidung	über	die	teil-
nehmenden	Mitglieder	 trifft	 der	 Gesamtpersonalrat.	
Die	 Personalratsmitglieder	 können	 zu	 Fragen,	 die	
nicht	den	Bereich	der	Angebotsgestaltung	betreffen,	
gehört	werden.

(3)	 Die	 Vertreter	 der	 entsendungsberechtigten	
Länder	nach	Absatz	1	Satz	1	Nr.	1	werden	von	den	
jeweiligen	Landesregierungen,	die	Vertreter	des	Bun-
des	nach	Absatz	1	Satz	1	Nr.	2	von	der	Bundesregie-
rung	und	die	Vertreter	nach	Absatz	1	Satz	1	Nr.	3	bis	
32	von	den	Verbänden	und	Organisationen	entsandt.	
Solange	und	soweit	von	dem	Entsendungsrecht	kein	
Gebrauch	gemacht	wird,	verringert	sich	die	Zahl	der	
Mitglieder entsprechend.

(4)	Bei	der	Entsendung	der	Vertreter	sind	Frau-
en	und	Männer	angemessen	zu	berücksichtigen.	Im	

Fall	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	2	sind	eine	Frau	und	
ein	Mann	zu	entsenden.	In	den	anderen	Fällen	muss	
bei	 der	 Entsendung	 eines	 neuen	Mitgliedes	 einem	
männlichen	Mitglied	eine	Frau	und	einem	weiblichen	
Mitglied ein Mann nachfolgen.

(5)	Der	amtierende	Vorsitzende	des	Hörfunkra-
tes stellt zu Beginn der Amtsperiode die nach diesem 
Staatsvertrag	ordnungsgemäße	Entsendung	fest	und	
gibt	die	Feststellungen	dem	Hörfunkrat	bekannt.	Die	
entsendenden	 Stellen	 haben	 alle	Angaben	 zu	 ma-
chen,	die	zur	Nachprüfung	der	Voraussetzungen	von	
Absatz	4,	6,	7	und	§	19a	Abs.	3	bis	5	erforderlich	sind.

(6)	 Die	Amtszeit	 der	 Mitglieder	 des	 Hörfunkra-
tes	beträgt	fünf	Jahre.	Scheidet	ein	Mitglied	vorzeitig	
aus,	so	ist	nach	den	für	die	Entsendung	des	ausge-
schiedenen Mitgliedes geltenden Vorschriften ein 
Nachfolger	für	den	Rest	der	Amtszeit	zu	berufen.

(7)	 Die	 Mitgliedschaft	 im	 Hörfunkrat	 erlischt	
durch

1.	 Niederlegung	des	Amtes,

2.	 Verlust	 der	 Fähigkeit,	 Rechte	 aus	 öffentlichen	
Wahlen	 zu	 erlangen	 oder	 öffentliche	 Ämter	 zu	
bekleiden,

3.	 Eintritt	 der	 Geschäftsunfähigkeit	 oder	 der	 Vor-
aussetzungen der rechtlichen Betreuung nach  
§	1896	des	Bürgerlichen	Gesetzbuches,

4.	 Eintritt	des	Todes,

5.	 Eintritt	eines	der	in	§19a	Abs.	3	und	4	genannten	
Ausschlussgründe,

6.	 Eintritt	 einer	 Interessenkollision	 nach	 §	 19a	 
Abs.	1	Satz	3	oder

7.	 Abberufung	aus	wichtigem	Grund	durch	die	ent-
sendungsberechtigte	Stelle;	ein	wichtiger	Grund	
liegt	insbesondere	vor,	wenn	ein	Mitglied	aus	der	
entsendungsberechtigten	 Stelle	 ausgeschieden	
ist.

Die Mitgliedschaft des Vertreters eines entsen-
dungsberechtigten	 Landes	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 1	
Nr.	1	erlischt	zudem	mit	dem	Wirksamwerden	eines	
Entsendungsrechts	 desselben	 Landes	 für	 den	 Ver-
waltungsrat	gemäß	§	24	Abs.	2	Satz	1	und	2.	Das	
Vorliegen	 der	 Erlöschensgründe	 nach	 Satz	 1	Nr.	 1	
bis	 5	 gibt	 der	 Vorsitzende	 des	 Hörfunkrates	 dem	
Hörfunkrat	 bekannt.	 Über	 das	 Erlöschen	 der	 Mit-
gliedschaft	in	den	Fällen	von	Satz	1	Nr.	6	und	7	ent-
scheidet	der	Hörfunkrat.	Bis	zur	Entscheidung	nach	 
Satz	 4	 behält	 das	betroffene	Mitglied	 seine	Rechte	
und	Pflichten,	es	sei	denn,	der	Hörfunkrat	beschließt	
mit der Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen Mit-
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glieder,	 dass	 der	 Betroffene	 bis	 zur	 Entscheidung	
nicht	 an	 den	Arbeiten	 des	Hörfunkrates	 teilnehmen	
kann. Von der Beratung und Beschlussfassung im 
Verfahren	nach	Satz	4	und	5	ist	das	betroffene	Mit-
glied ausgeschlossen.

(8)	Weitere	Einzelheiten	des	Verfahrens	über	die	
Entsendung	und	Abberufung	regelt	die	Satzung.	Die	
Satzung	bedarf	insoweit	der	Genehmigung	durch	die	
rechtsaufsichtsführende	Landesregierung.

(9)	 Die	 Länder	 überprüfen	 die	 Zusammenset-
zung	des	Hörfunkrates	nach	Absatz	1	rechtzeitig	vor	
Ablauf	jeder	zweiten	Amtsperiode.“

23.	 §	22	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	2	werden	folgende	neue	Sätze	3	und	4	
angefügt:

„Der	 Anteil	 der	 Mitglieder	 nach	 §	 21	 Abs.	 1	 
Satz	1	Nr.	1	und	2	darf	in	den	Ausschüssen	des	
Hörfunkrates	ein	Drittel	der	Mitglieder	nicht	über-
steigen.	 Entsprechendes	 gilt	 bei	 der	 Wahl	 der	
Vorsitzenden	und	Stellvertreter	des	Hörfunkrates	
und	seiner	Ausschüsse.“

b)	 Es	werden	folgende	neue	Absätze	5	bis	7	ange-
fügt:

„(5)	 Die	 Sitzungen	 des	 Hörfunkrates	 sind	
öffentlich.	In	begründeten	Ausnahmefällen	kann	
der	Hörfunkrat	den	Ausschluss	der	Öffentlichkeit	
beschließen.	Personalangelegenheiten,	die	aus	
Gründen	des	Persönlichkeitsschutzes	vertraulich	
sind,	 und	Angelegenheiten,	 in	 welchen	 die	 Of-
fenlegung	von	Betriebs-	und	Geschäftsgeheim-
nissen Dritter unvermeidlich ist, sind stets unter 
Ausschluss	der	Öffentlichkeit	zu	behandeln.	Die	
Sitzungen	der	nach	Absatz	2	Satz	2	gebildeten	
Ausschüsse	 finden	 grundsätzlich	 nichtöffentlich	
statt.

(6)	 Die	 Zusammensetzung	 des	 Hörfunkra-
tes	 und	 seiner	 Ausschüsse	 nach	 Absatz	 2	 
Satz	2	 ist	 zu	veröffentlichen.	Die	Tagesordnun-
gen	der	Sitzungen	des	Hörfunkrates	und	seiner	
Ausschüsse	 sind	 spätestens	 eine	 Woche	 vor	
den	 Sitzungen,	 die	 Anwesenheitslisten	 im	 An-
schluss	an	die	Sitzungen	zu	veröffentlichen.	 Im	
Anschluss	 an	 die	 Sitzungen	 des	 Hörfunkrates	
sind	Zusammenfassungen	der	wesentlichen	Er-
gebnisse	der	Sitzungen	des	Hörfunkrates	sowie	
seiner	 vorberatenden	Ausschüsse	zu	 veröffent-
lichen.	Die	 Veröffentlichung	 hat	 unter	Wahrung	
von	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnissen	sowie	
personenbezogener	Daten	der	Beschäftigten	der	
Körperschaft	zu	erfolgen.	Berechtigte	Interessen	
Dritter	an	einer	Geheimhaltung	sind	zu	wahren.	
Eine	Veröffentlichung	 in	elektronischer	Form	im	

Internetauftritt	der	Körperschaft	ist	ausreichend.	
Das	Nähere	regelt	die	Satzung.

(7)	Der	Hörfunkrat	hält	auf	Wunsch	von	min-
destens	 sieben	 seiner	 Mitglieder	 Fortbildungs-
veranstaltungen	ab.“

24. In	§	23	Abs.	3	werden	nach	dem	Wort	 „beschließt“	
die	Wörter	„	mit	Zustimmung	des	Hörfunkrates“	ein-
gefügt.

25.	 §	24	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„§	24

Zusammensetzung	des	Verwaltungsrates

(1)	Der	Verwaltungsrat	besteht	aus	zwölf	Mitglie-
dern,	nämlich

1.	 je	einem	Vertreter	von	drei	der	vertragschließen-
den	Länder,

2. einem Vertreter des Bundes, der von der Bun-
desregierung	entsandt	wird,

3. drei Vertretern der in der ARD zusammenge-
schlossenen	 Landesrundfunkanstalten,	 die	 von	
deren	Intendanten	entsandt	werden,

4.	 drei	 Vertretern	 des	 ZDF,	 die	 vom	 Intendanten	
des	ZDF	entsandt	werden,

5.	 zwei	Sachverständigen,	die	vom	Hörfunkrat	ge-
wählt	werden;	ein	Sachverständiger	muss	dabei	
Kenntnisse	in	den	Bereichen	Wirtschaftsprüfung	
oder	 Betriebswirtschaft,	 der	 andere	 Sachver-
ständige	 Kenntnisse	 in	 den	 Bereichen	 Rund-
funkrecht,	Medienwirtschaft	oder	Medienwissen-
schaft	 aufweisen;	 sie	müssen	über	mindestens	
fünfjährige	 Berufserfahrung	 in	 ihrem	 jeweiligen	
Bereich	 verfügen;	 das	 Nähere	 regelt	 die	 Sat-
zung.

(2)	 Die	 entsendungsberechtigten	 Länder	 nach	
Absatz	1	Nr.	1	werden	durch	die	Ministerpräsidenten	
einstimmig	bestimmt	und	durch	den	Vorsitzenden	der	
Ministerpräsidentenkonferenz	gegenüber	den	Vorsit-
zenden	 von	 Hörfunk-	 und	 Verwaltungsrat	 benannt.	
Das	Entsendungsrecht	wird	zu	Beginn	der	Amtsperi-
ode,	für	die	es	erteilt	wird,	im	Übrigen	mit	Zugang	der	
Entscheidung	nach	Satz	1	bei	den	Vorsitzenden	von	
Hörfunk-	und	Verwaltungsrat	wirksam.	Die	Vertreter	
der	 entsendungsberechtigten	 Länder	 werden	 von	
den	jeweiligen	Landesregierungen	entsandt.

(3)	Jeweils	ein	Mitglied	des	Personalrats	am	Sitz	
in	 Köln	 und	 in	 Berlin	 nimmt	 an	 den	 Sitzungen	 des	
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Verwaltungsrates	teil.	Die	Entscheidung	über	die	teil-
nehmenden	Mitglieder	 trifft	 der	 Gesamtpersonalrat.	
Die	Personalratsmitglieder	können	zu	Personalange-
legenheiten	gehört	werden.

(4)	Die	Amtszeit	der	Mitglieder	beträgt	fünf	Jahre;	
§	21	Abs.	6	Satz	2	und	Abs.	7	gelten	entsprechend.

(5)	Solange	und	soweit	von	dem	Recht	der	Ent-
sendung	 kein	 Gebrauch	 gemacht	 wird,	 verringert	
sich	die	Zahl	der	Mitglieder	entsprechend.

(6)	Bei	der	Entsendung	der	Vertreter	sind	Frau-
en	 und	 Männer	 angemessen	 zu	 berücksichtigen.	
In	 den	Fällen	 des	Absatzes	 1	Nr.	 1	 und	 2	müssen	
bei	 der	 Entsendung	 eines	 neuen	Mitgliedes	 einem	
männlichen	Mitglied	eine	Frau	und	einem	weiblichen	
Mitglied	ein	Mann	nachfolgen.	In	den	Fällen	des	Ab-
satzes	1	Nr.	3	und	4	müssen	jeweils	mindestens	eine	
Frau	und	ein	Mann	entsandt	werden.	Im	Fall	des	Ab-
satzes	1	Nr.	5	soll	ein	Mitglied	eine	Frau	und	ein	Mit-
glied	ein	Mann	sein.“

26.	 §	25	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Satz	3	wie	folgt	neu	gefasst:

„Der	 Verwaltungsrat	 gibt	 sich	 eine	 Ge-
schäftsordnung,	in	der	auch	die	Bildung	von	
Ausschüssen	vorgesehen	werden	kann.“

bb)	 Es	werden	folgende	neue	Sätze	4	und	5	an-
gefügt:

„Der	Anteil	der	Mitglieder	nach	§	24	Abs.	1	
Nr.	 1	 und	 2	 darf	 in	 den	Ausschüssen	 des	
Verwaltungsrates	 ein	 Drittel	 der	 Mitglieder	
nicht	 übersteigen.	 Entsprechendes	 gilt	 bei	
der	Wahl	der	Vorsitzenden	und	Stellvertreter	
des	Verwaltungsrates	und	seiner	Ausschüs-
se.“

b)	 In	Absatz	3	Satz	2	wird	das	Wort	„drei“	durch	das	
Wort	„vier“	ersetzt.

c)	 Es	werden	folgende	neue	Absätze	5	und	6	ange-
fügt:

„(5)	 Die	 Sitzungen	 des	 Verwaltungsrates	
und	 seiner	 Ausschüsse	 finden	 grundsätzlich	
nichtöffentlich	statt.

(6)	§	22	Abs.	6	gilt	 entsprechend.	 Im	Falle	
einer	 Zustimmung	 des	 Verwaltungsrates	 zum	
Abschluss	von	Anstellungsverträgen	mit	außer-

tariflichen	Angestellten	 nach	 §	 28	Nr.	 6	 enthält	
die	Veröffentlichung	der	Zusammenfassung	der	
wesentlichen	 Ergebnisse	 der	 Sitzungen	 des	
Verwaltungsrates	auch	die	Darstellung	der	jähr-
lichen	 Vergütungen	 sowie	 etwaiger	 vertraglich	
vereinbarter	 Zusatzleistungen.	 Entsprechendes	
gilt	 für	 Verträge	mit	 freien	Mitarbeitern,	 die	 der	
Zustimmung	des	Verwaltungsrates	bedürfen.“

27.	 In	 §	 27	Abs.	 1	Satz	 2	wird	 das	Wort	 „Programme“	
durch	das	Wort	„Angebote“	ersetzt.

28.	 In	§	30a	werden	folgende	neue	Absätze	5	und	6	an-
gefügt:

„(5)	Die	Körperschaft	veröffentlicht	die	für	die	Tä-
tigkeit	 im	Geschäftsjahr	 gewährten	 Bezüge	 des	 In-
tendanten	und	der	Direktoren	unter	Namensnennung	
im	Geschäftsbericht.	Satz	1	gilt	 insbesondere	auch	
für:

1.	 Leistungen,	die	den	genannten	Personen	für	den	
Fall	einer	vorzeitigen	Beendigung	ihrer	Tätigkeit	
zugesagt	worden	sind,

2.	 Leistungen,	 die	 den	 genannten	 Personen	 für	
den	 Fall	 der	 regulären	Beendigung	 ihrer	Tätig-
keit	 zugesagt	 worden	 sind,	 mit	 ihrem	 Barwert	
sowie	 den	 von	 der	 Körperschaft	 während	 des	
Geschäftsjahres	 hierfür	 aufgewandten	oder	 zu-
rückgestellten Betrag,

3.	 während	des	Geschäftsjahres	vereinbarte	Ände-
rungen	dieser	Zusagen,

4.	 Leistungen,	die	einer	der	betroffenen	Personen,	
die	 ihre	Tätigkeit	 im	Laufe	des	Geschäftsjahres	
beendet	 hat,	 in	 diesem	 Zusammenhang	 zuge-
sagt	und	im	Laufe	des	Geschäftsjahres	gewährt	
worden	sind,

5.	 Leistungen,	 die	 den	 genannten	 Personen	 für	
Tätigkeiten	bei	Tochter-	und	Beteiligungsgesell-
schaften	 der	 Körperschaft	 oder	 ihrer	Mitglieder	
gewährt	worden	sind,	und

6.	 Leistungen,	die	den	genannten	Personen	für	ent-
geltliche	Nebentätigkeiten	gewährt	worden	sind;	
dies	gilt	nicht,	wenn	die	Höhe	der	jeweils	verein-
barten	Einkünfte	den	Betrag	von	1.000	Euro	mo-
natlich	nicht	übersteigt.

(6)	Die	Tarifstrukturen	und	eine	strukturierte	Dar-
stellung	der	außer-	und	übertariflichen	Vereinbarun-
gen	sind	zu	veröffentlichen.“

29.	 §	33	wird	wie	folgt	geändert:
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a)	 Absatz	2	Satz	1	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

‚Für	 die	 Körperschaft	 sind	 das	 Bundesperso-
nalvertretungsgesetz und die dazu ergangenen 
Rechtsverordnungen	 in	 ihrer	 jeweils	 geltenden	
Fassung	 nach	Maßgabe	 der	 für	 die	 „Deutsche	
Welle“	geltenden	Vorschriften	entsprechend	an-
wendbar,	 sofern	 in	diesem	Staatsvertrag	nichts	
Abweichendes	geregelt	ist.‘

b)	 Es	wird	folgender	neuer	Absatz	3	angefügt:

„(3)	 Der	 Intendant	 schafft	 mit	 Zustimmung	
des	 Verwaltungsrates	 für	 die	 von	 der	 Körper-
schaft	 beschäftigten	 arbeitnehmerähnlichen	
Personen	im	Sinne	von	§	12a	des	Tarifvertrags-
gesetzes eine institutionalisierte Vertretung ihrer 
Interessen	 (Freienvertretung).	 Diese	 steht	 im	
regelmäßigen	Austausch	mit	 dem	 Intendanten.	
Näheres	 regelt	ein	Statut	des	 Intendanten,	das	
insbesondere	 die	 Modalitäten	 der	 Wahl	 sowie	
die	 Rahmenbedingungen	 für	 die	 Tätigkeit	 der	
Freienvertretung	festlegt.“

30.	 §	34	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	 Absatz	 1	 Satz	 3	 wird	 das	 Datum	 „31.	 De-
zember	2008“	durch	das	Datum	„31.	Dezember	
2020“	ersetzt.

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	wird	die	Verweisung	„§	54	Abs.	1“	
durch	die	Verweisung	„§	62	Abs.	1“	ersetzt.

bb)	 In	Satz	2	wird	die	Verweisung	„§	54	Abs.	5“	
durch	die	Verweisung	„§	62	Abs.	5“	ersetzt.

31.	 §	35	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„§	35

Übergangsbestimmungen

(1)	 Die	 Zusammensetzung	 sowie	 die	 Rechte	
und	 Pflichten	 der	 Mitglieder	 des	 Hörfunkrates,	 des	
Verwaltungsrates	und	ihrer	Ausschüsse	bleiben	vom	
Inkrafttreten	 des	 20.	 Rundfunkänderungsstaatsver-
trages	 bis	 zum	Ablauf	 der	 am	 1.	 September	 2017	
laufenden	 Amtsperioden	 von	 Hörfunkrat,	 Verwal-
tungsrat	und	ihren	Ausschüssen	unberührt,	soweit	in	
den	 nachfolgenden	Absätzen	 nichts	Abweichendes	
bestimmt	ist.

(2)	Die	am	1.	September	2017	laufenden	Amts-
perioden	des	Hörfunkrates	und	des	Verwaltungsrates	
enden	am	31.	Dezember	2018.

(3)	Die	am	1.	September	2017	laufenden	Amts-
perioden	des	Hörfunkrates	und	des	Verwaltungsrates	
gelten	als	erste	im	Sinne	von	§	19a	Abs.	2	Satz	2.“

Artikel 3

Änderung des  
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages

§	 9	 des	 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag	 vom	 
26.	 August	 bis	 11.	 September	 1996,	 zuletzt	 geändert	
durch	 den	 Sechzehnten	 Rundfunkänderungsstaatsver-
trag	vom	4.	bis	17.	Juli	2014,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Absatz	1	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„(1)	 Von	 dem	Aufkommen	 aus	 dem	Rundfunk-
beitrag	erhalten	die	in	der	ARD	zusammengeschlos-
senen	 Landesrundfunkanstalten	 einen	 Anteil	 von	
71,7068	 vom	 Hundert,	 das	 ZDF	 einen	 Anteil	 von	
25,3792	vom	Hundert	und	die	Körperschaft	des	öf-
fentlichen	 Rechts	 „Deutschlandradio“	 einen	 Anteil	
von	2,9140	vom	Hundert.“

2.	 In	 Absatz	 2	 Satz	 3	 wird	 die	 Angabe	 „171,11	 Mio.	
Euro“	durch	die	Angabe	„180,84	Mio.	Euro“	ersetzt.

Artikel 4

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1)	Für	die	Kündigung	der	in	den	Artikeln	1	bis	3	ge-
änderten	Staatsverträge	sind	die	dort	vorgesehenen	Kün-
digungsvorschriften	maßgebend.

(2)	Dieser	Staatsvertrag	 tritt	mit	Ausnahme	von	Ar-
tikel	3	am	1.	September	2017	in	Kraft.	Artikel	3	tritt	zum	 
1.	 Januar	2017	 in	Kraft.	Sind	bis	 zum	31.	August	2017	
nicht	alle	Ratifikationsurkunden	bei	der	Staatskanzlei	des	
Vorsitzenden	 der	 Ministerpräsidentenkonferenz	 hinter-
legt,	wird	der	Staatsvertrag	gegenstandslos.

(3)	Die	Staatskanzlei	des	Vorsitzenden	der	Minister-
präsidentenkonferenz	teilt	den	Ländern	die	Hinterlegung	
der	Ratifikationsurkunden	mit.

(4)	Die	Länder	werden	ermächtigt,	den	Wortlaut	des	
Rundfunkstaatsvertrages, des Deutschlandradio-Staats-
vertrages	und	des	Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages	
in	der	Fassung,	die	sich	aus	den	Artikeln	1	bis	3	ergibt,	mit	
neuem	Datum	bekannt	zu	machen.

Für das Land Baden-Württemberg:
Berlin,	den	8.	Dezember	2016

Winfried	K	r	e	t	s	c	h	m	a	n	n
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Für den Freistaat Bayern:
Berlin,	den	8.	Dezember	2016

Horst S e e h o f e r

Für das Land Berlin:
Berlin,	den	8.	Dezember	2016

Michael M ü l l e r

Für das Land Brandenburg:
Berlin,	den	8.	Dezember	2016

Dr.	Dietmar	W	o	i	d	k	e

Für die Freie Hansestadt Bremen:
Berlin,	den	8.	Dezember	2016

Dr. Carsten S i e l i n g

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
Berlin,	den	8.	Dezember	2016

Olaf S c h o l z

Für das Land Hessen:
Berlin,	den	8.	Dezember	2016

Volker B o u f f i e r

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Berlin,	den	8.	Dezember	2016

Erwin	S	e	l	l	e	r	i	n	g

Für das Land Niedersachsen:
Berlin,	den	8.	Dezember	2016

Stephan	W	e	i	l

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Berlin,	den	8.	Dezember	2016

Hannelore K r a f t

Für das Land Rheinland-Pfalz:
Berlin,	den	8.	Dezember	2016

Malu	D	r	e	y	e	r

Für das Saarland:
Berlin,	den	8.	Dezember	2016

Annegret	K	r	a	m	p	-	K	a	r	r	e	n	b	a	u	e	r

Für den Freistaat Sachsen:
Berlin,	den	8.	Dezember	2016

Stanislaw	T	i	l	l	i	c	h

Für das Land Sachsen-Anhalt:
Berlin,	den	16.	Dezember	2016

Dr. Reiner H a s e l o f f

Für das Land Schleswig-Holstein:
Berlin,	den	8.	Dezember	2016

Torsten	A	l	b	i	g

Für den Freistaat Thüringen:
Berlin	–	Erfurt,	den	8.	Dezember	2016

Bodo	R	a	m	e	l	o	w
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Auf	 Grund	 des	Art.	 8	Abs.	 3	 Nr.	 3	 und	 4	 und	 des	
Art.	 11	 Abs.	 1	 des	 Bayerischen	 Hochschulzulassungs-
gesetzes	 (BayHZG)	 vom	 9.	 Mai	 2007	 (GVBl.	 S.	 320,	 
BayRS	 2210-8-2-K),	 das	 zuletzt	 durch	Gesetz	 vom	24.	
Juli	2015	(GVBl.	S.	301)	geändert	worden	ist,	verordnet	
das	Bayerische	Staatsministerium	für	Bildung	und	Kultus,	
Wissenschaft	und	Kunst:

§ 1

Die	 Hochschulzulassungsverordnung	 (HZV)	 vom	 
18.	Juni	2007	(GVBl.	S.	401,	BayRS	2210-8-2-1-1-K),	die	
zuletzt	durch	Verordnung	vom	31.	März	2015	(GVBl.	S.	
74)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1. Die	Inhaltsübersicht	wird	gestrichen.

2. Dem	§	3	wird	folgender	Abs.	9	angefügt:

„(9)	1Die	Erstellung	von	Bescheiden	erfolgt	voll-
ständig	durch	automatische	Einrichtungen.	2Ein	zum	
Abruf	 bereitgestellter	 Bescheid	 gilt	 am	 dritten	 Tag	
nach	 Absendung	 der	 elektronischen	 Benachrichti-
gung	über	die	Bereitstellung	der	Daten	an	die	abruf-
berechtigte	Person	als	bekannt	gegeben.	3Im	Zweifel	
hat	 die	 Stiftung	 den	 Zugang	 der	 Benachrichtigung	
nachzuweisen.“

3. In	§	10	Abs.	1	Satz	3	wird	der	Punkt	am	Ende	durch	
die	Wörter	„	;	§	3	Abs.	9	gilt	entsprechend.“	ersetzt.

4. §	35	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die	Abs.	3	und	4	werden	aufgehoben.

b)	 Der	bisherige	Abs.	5	wird	Abs.	3.

5. §	37a	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Dem	Abs.	2	werden	die	folgenden	Sätze	6	bis	8	
angefügt:

„6Die	 Erstellung	 von	 Bescheiden	 erfolgt	
vollständig	 durch	 automatische	 Einrichtungen.	
7Ein	zum	Abruf	bereitgestellter	Bescheid	gilt	am	
dritten	Tag	nach	Absendung	der	elektronischen	
Benachrichtigung	über	die	Bereitstellung	der	Da-
ten	an	die	abrufberechtigte	Person	als	bekannt	
gegeben.	 8Im	 Zweifel	 hat	 die	 Hochschule	 den	
Zugang	der	Benachrichtigung	nachzuweisen.“

b)	 Abs.	12	wird	wie	folgt	gefasst:

„(12)	 1Werden	 nach	Abschluss	 der	 zweiten	
Koordinierungsphase	 in	 den	 Vergabeverfahren	
bis	einschließlich	zum	Sommersemester	2018	in	
einem	Studiengang	Studienplätze	wieder	verfüg-
bar	und	liegen	noch	form-	und	fristgerechte	Zu-
lassungsanträge	 vor,	 kann	 die	Hochschule	 das	
Nachrückverfahren	nach	§	37	Abs.	1	Satz	2	und	
3 durchführen. 2Abs.	9	Satz	2	Halbsatz	1	findet	
in	den	Vergabeverfahren	bis	einschließlich	zum	
Sommersemester	2018	keine	Anwendung.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am 17. Mai 2017 in Kraft.

München, den 27. April 2017

Bayerisches Staatsministerium 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Dr.	Ludwig	S	p	a	e	n	l	e	,	Staatsminister

2210-8-2-1-1-K

Verordnung 
zur Änderung der 

Hochschulzulassungsverordnung

vom 27. April 2017
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Auf	 Grund	 des	Art.	 13	 Satz	 3,	 des	Art.	 44	Abs.	 2	
Satz	 1	 und	 des	Art.	 89	Abs.	 1	 Satz	 3	Nr.	 2	 des	Baye-
rischen	 Gesetzes	 über	 das	 Erziehungs-	 und	 Unter-
richtswesen	 (BayEUG)	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekannt-
machung	 vom	 31.	 Mai	 2000	 (GVBl.	 S.	 414,	 632,	 
BayRS	 2230-1-1-K),	 das	 zuletzt	 durch	Gesetz	 vom	13.	
Dezember	2016	(GVBl.	S.	371)	geändert	worden	ist,	ver-
ordnet	das	Bayerische	Staatsministerium	für	Bildung	und	
Kultus,	Wissenschaft	und	Kunst:

§ 1

Die	 Berufsfachschulordnung	 Pflegeberufe	 (BFSO	
Pflege)	vom	19.	Mai	1988	(GVBl.	S.	134,	BayRS	2236-
4-1-2-K),	 die	 zuletzt	 durch	 §	 10	 der	 Verordnung	 vom	 
1.	Juli	2016	(GVBl.	S.	193)	geändert	worden	ist,	wird	wie	
folgt	geändert:

1.	 In	§	4	Abs.	1	Satz	2	Nr.	2	Buchst.	c	und	Nr.	6	Buchst.	b	
werden	jeweils	die	Wörter	„und	eine	mindestens	drei-
jährige	 berufliche	Tätigkeit	 ausgeübt	 oder	 von	 glei-
cher	Dauer	einen	Familienhaushalt	geführt	hat“	ge-
strichen.

2.	 In	§	48	Satz	4	Nr.	3	wird	die	Angabe	„§	63	Abs.	6“	
durch	die	Angabe	„§	28	Abs.	6“	ersetzt.

3.	 §	55	Abs.	3	wird	aufgehoben.

4.	 §	57	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Abs.	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	wird	die	Satznummerierung	gestri-
chen.

bb)	 Satz	2	wird	aufgehoben.

b)	 Abs.	2	Satz	1	Halbsatz	2	wird	gestrichen.

5.	 Anlage	6	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Im	Teil	„Praktische	Ausbildung“	wird	in	der	Zeile	
„in	 der	 Entbindungsabteilung	 und	 der	 Schwan-
gerenbetreuung“	 in	 Spalte	 1	 nach	 dem	 Wort	
„Schwangerenbetreuung“	das	Fußnotenzeichen	
„1“	eingefügt.

b)	 Es	wird	folgende	Fußnote	1	angefügt:

„1	 Gemäß	§	6	Abs.	2	Satz	2	des	Hebammen-
gesetzes	(HebG)	sollen	zur	Vorbereitung	auf	
den	Beruf	Teile	der	praktischen	Ausbildung,	
die	die	Schwangerenvorsorge,	die	außerkli-
nische	Geburt	sowie	den	Wochenbettverlauf	
außerhalb	der	Klinik	umfassen,	bis	zu	einer	
Dauer von 480 Stunden der praktischen Aus-
bildung	bei	 freiberuflichen	Hebammen	oder	
in	von	Hebammen	geleiteten	Einrichtungen	
durchgeführt	 werden,	 die	 von	 der	 zustän-
digen	 Behörde	 zur	 Ausbildung	 ermächtigt	
sind.	 Das	 Erreichen	 des	 Ausbildungsziels	
darf	dadurch	gemäß	§	6	Abs.	2	Satz	3	HebG	
nicht	gefährdet	werden.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2017 in Kraft.

München, den 27. April 2017

Bayerisches Staatsministerium
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Dr.	Ludwig	S	p	a	e	n	l	e	,	Staatsminister

2236-4-1-2-K

Verordnung  
zur Änderung der  

Berufsfachschulordnung Pflegeberufe

vom 27.  April 2017
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Auf	Grund	des	Art.	7	und	des	Art.	12	Abs.	1	Nr.	3	und	
5	des	Gesetzes	über	Zuständigkeiten	im	Verkehrswesen	
(ZustGVerk)	 vom	 28.	 Juni	 1990	 (GVBl.	 S.	 220,	 BayRS	
9210-1-I),	das	zuletzt	durch	§	6	des	Gesetzes	vom	17.	
Dezember	2014	(GVBl.	S.	539)	geändert	worden	ist,	ver-
ordnet	das	Bayerische	Staatsministerium	des	Innern,	für	
Bau und Verkehr:

§ 1

Die	 Verordnung	 über	 Zuständigkeiten	 im	 Verkehrs-
wesen	 (ZustVVerk)	 vom	 22.	 Dezember	 1998	 (GVBl.	 
S.	1025,	BayRS	9210-2-I),	die	zuletzt	durch	§	2	der	Ver-
ordnung	vom	24.	November	2016	(GVBl.	S.	374)	geän-
dert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 In	§	10	Nr.	1	werden	die	Wörter	„Prüfbescheinigung	
für	 Mofas	 oder	 für	 Kleinkrafträder,	 welche	 den	 Be-
stimmungen	des	§	4	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1b	FeV	ent-
sprechen,“	durch	die	Wörter	„Prüfbescheinigung	zum	
Führen	von	Mofas	und	zwei-	und	dreirädrigen	Kraft-
fahrzeugen	bis	25	km/h	nach	§	4	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	
und	1b	FeV“	ersetzt.

2.	 §	11	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die	Überschrift	wird	wie	folgt	gefasst:

„§	11

Zuständigkeit	der	Schulen“.

b)	 In	Satz	1	wird	das	Wort	„Mofa-Ausbildung“	durch	
die	Wörter	 „Ausbildung	nach	§	5	Abs.	2	Satz	1	
FeV	zum	Führen	von	Mofas	und	zwei-	und	drei-
rädrigen	Kraftfahrzeugen	bis	25	km/h	nach	§	4	
Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	und	1b	FeV“	ersetzt.

3.	 §	22	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	 Nr.	 1	 werden	 die	 Wörter	 „Entscheidungen	
nach	§	2	Abs.	7“	durch	die	Wörter	„Feststellun-
gen	nach	§	2a“	ersetzt.

b)	 Nr.	3	wird	aufgehoben.

c)	 Die	bisherige	Nr.	4	wird	Nr.	3.

d)	 Die	bisherige	Nr.	5	wird	Nr.	4	und	nach	der	Anga-

be	„§	6“	wird	die	Angabe	„Abs.	4“	eingefügt.

e)	 Die	bisherigen	Nrn.	6	bis	8	werden	aufgehoben.

f)	 Die	bisherigen	Nrn.	9	und	10	werden	die	Nrn.	5	
und 6.

g)	 Die	bisherige	Nr.	11	wird	aufgehoben.

h)	 Die	bisherigen	Nrn.	12	bis	14	werden	die	Nrn.	7	
bis	9.

i)	 Die	bisherige	Nr.	15	wird	Nr.	10	und	die	Wörter	
„Art.	8	§	2	des	Eisenbahnneuordnungsgesetzes	
in	Verbindung	mit“	werden	gestrichen.

j)	 Die	bisherigen	Nrn.	16	bis	18	werden	die	Nrn.	11	
bis	13.

k)	 Die	bisherige	Nr.	19	wird	Nr.	14	und	der	Strich-
punkt	wird	durch	einen	Schlusspunkt	ersetzt.

l)	 Die	bisherigen	Nrn.	20	und	21	werden	aufgeho-
ben.

4.	 In	 §	 39	 wird	 die	Angabe	 „§	 35“	 durch	 die	Angabe	 
„§	35a“	ersetzt.

5.	 §	40	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Abs.	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Satz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aaa)	 In	Nr.	 3	 einleitender	Satzteil	wird	 das	
Wort	 „der“	durch	die	Wörter	 „bei	den“	
ersetzt.

bbb)	 In	Nr.	4	wird	nach	dem	Wort	„Gewerbe-
aufsichtsamt“	das	Wort	„bei“	eingefügt.

bb)	 In	Satz	2	wird	das	Wort	„der“	durch	die	Wör-
ter	„bei	den“	ersetzt.

b)	 In	Abs.	2	Satz	1	werden	die	Wörter	„§	35	Abs.	3	
und	5	Satz	4	GGVSEB,	soweit	nicht	das	Staats-
ministerium	 zuständig	 ist“	 durch	 die	 Angabe	 
„§	35a	Abs.	3	Satz	1	GGVSEB“	ersetzt.

9210-2-I

Verordnung  
zur Änderung der  

Verordnung über Zuständigkeiten im Verkehrswesen

vom 28. April 2017
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§ 2

Diese	Verordnung	tritt	am	1.	Juni	2017	in	Kraft.

München, den 28. April 2017

Bayerisches Staatsministerium  
des Innern, für Bau und Verkehr

Joachim	H	e	r	r	m	a	n	n	,	Staatsminister
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Auf	Grund

-	 des	Art.	3	Abs.	1	Satz	2	des	Gesetzes	über	Zustän-
digkeiten und den Vollzug von Rechtsvorschriften im 
Bereich	der	Land-	und	Forstwirtschaft	(ZuVLFG)	vom	
24.	Juli	2003	 (GVBl.	S.	470,	BayRS	7801-1-L),	das	
zuletzt	durch	§	1	Nr.	377	der	Verordnung	vom	22.	Juli	
2014	(GVBl.	S.	286)	geändert	worden	ist,

-	 des	§	3	Abs.	4	Nr.	2	der	Obst-Gemüse-Erzeugerorga-
nisationendurchführungsverordnung	 (OGErzeuger-
OrgDV)	vom	25.	September	2014	(BGBl.	I	S.	1561),	
die	 durch	 Art.	 3	 der	 Verordnung	 vom	 24.	 Februar	
2015	(BGBl.	I	S.	166)	geändert	worden	ist,	und

-	 des	§	9	Abs.	3	Satz	1	des	Agrarmarktstrukturgeset-
zes	(AgrarMSG)	vom	20.	April	2013	(BGBl.	I	S.	917),	
das	 zuletzt	 durch	Art.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 8.	 Juli	
2016	(BGBl.	I	S.	1612, 2252)	geändert	worden	ist,	in	
Verbindung	mit	§	5	Nr.	17	der	Delegationsverordnung	
(DelV)	 vom	 28.	 Januar	2014	 (GVBl.	 S.	 22,	 BayRS	
103-2-V),	die	zuletzt	durch	Verordnung	vom	28.	März	
2017	(GVBl.	S.	73)	geändert	worden	ist,

verordnet	 das	 Bayerische	 Staatsministerium	 für	 Ernäh-
rung,	Landwirtschaft	und	Forsten:

§ 1

Die	Verordnung	 über	 die	Bayerische	 Landesanstalt	
für	Landwirtschaft	(LfLV)	vom	12.	November	2002	(GVBl.	
S.	652,	BayRS	7801-9-L),	die	zuletzt	durch	Verordnung	
vom	3.	Juli	2014	(GVBl.	S.	251)	geändert	worden	ist,	wird	
wie	folgt	geändert:

1. §	4	Abs.	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	 Nr.	 1	 werden	 die	 Wörter	 „des	 Rates	 vom	
28.	 Juni	 2007	über	die	ökologische/biologische	
Produktion	 und	 die	 Kennzeichnung	 von	 öko-
logischen/biologischen	 Erzeugnissen	 und	 zur	
Aufhebung	der	Verordnung	 (EWG)	Nr.	2092/91	 
(ABl	L	189	S.	1)“	gestrichen.

b)	 In	Nr.	5	werden	die	Wörter	„der	Kommission	vom	
5.	September	2008	mit	Durchführungsvorschrif-

ten	zur	Verordnung	(EG)	Nr.	834/2007	des	Ra-
tes	über	die	ökologische/biologische	Produktion	
und	die	Kennzeichnung	von	ökologischen/biolo-
gischen	 Erzeugnissen	 hinsichtlich	 der	 ökologi-
schen/biologischen	 Produktion,	 Kennzeichnung	
und	Kontrolle	 (ABl	L	250	S.	1,	ber.	2009	ABl	L	
256	S.	39,	2012	ABl	L	359	S.	77)“	gestrichen.

2. §	4a	wird	§	5	und	in	Abs.	1	Satz	1	werden	die	Wörter	
„des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	
21.	November	2012	über	Qualitätsregelungen	für	Ag-
rarerzeugnisse	 und	 Lebensmittel	 (ABl	 L	343	 S.	 1)“	
gestrichen.

3. Der	bisherige	§	4b	wird	§	6	und	wird	wie	folgt	geän-
dert:

a)	 In	Abs.	1	werden	die	Wörter	„des	Europäischen	
Parlaments	 und	 des	Rates	 vom	17.	Dezember	
2013	über	eine	gemeinsame	Marktorganisation	
für	landwirtschaftliche	Erzeugnisse	und	zur	Auf-
hebung	 der	 Verordnungen	 (EWG)	 Nr.	 922/72,	
(EWG)	Nr.	234/79,	(EG)	Nr.	1037/2001	und	(EG)	
Nr.	1234/2007	(ABl	L	347	S.	671)“	gestrichen.

b)	 Nach	Abs.	1	wird	folgender	Abs.	2	eingefügt:

„(2)	 Für	 Erzeugerorganisationen	 wird	 die	
Mindestanzahl	 der	 Erzeuger	 auf	 sieben	Erzeu-
ger	festgesetzt.“

c)	 Der	bisherige	Abs.	2	wird	Abs.	3.

4. Der	bisherige	§	4c	wird	§	7	und	wird	wie	folgt	gefasst:

„§	7

Hufbeschlag

Die	Landesanstalt	 ist	zuständig	 für	den	Vollzug	
des	Hufbeschlaggesetzes	und	der	auf	Grund	dieses	
Gesetzes	erlassenen	Rechtsverordnungen	des	Bun-
des.“

5. Der	bisherige	§	4d	wird	aufgehoben.

6. Der	bisherige	§	5	wird	§	8.

7801-9-L

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
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§ 2 

Diese	 Verordnung	 tritt	 mit	 Wirkung	 vom	 1.	 Januar	
2017 in Kraft.

München, den 29. April 2017 

Bayerisches Staatsministerium  
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Helmut B r u n n e r , Staatsminister
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